„Arbeiten ohne Pausen zulässig?“

Ist es zulässig, dass ein Arbeitnehmer die vereinbarte tägliche Arbeitszeit von 7,7 bzw. 8 Stunden ohne zeitliche Unterbrechungen leistet? Welche Haftungsrisiken ergeben sich für den Arbeitgeber, wenn er die gesetzlichen Vorgaben über die Mindestlänge der Arbeitsunterbrechungen nicht einhält?  

Antwort:

Rechtsgrundlagen: 
Arbeitszeitgesetz in der Fassung vom 
09.06.1998, §§ 4, 5 Abs. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23 ArbZG

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Einhaltung der sich aus § 4 ArbZG (Arbeitszeitgesetz in seiner aktuellen Fassung vom 09.06.1998) ergebenden Mindestruhepausen zu Gunsten der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Demnach muss bei Verteilung der zeitlichen Lage der täglichen Arbeitszeit berücksichtigt werden, dass für Arbeitszeiten zwischen 6 bis 9 Stunden mindestens eine Ruhepause von 30 Minuten und bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden täglich eine Ruhepause von mindestens 45 Minuten Dauer gewährleistet wird. Die Pausen können hierbei in Zeitabschnitten von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass Arbeitnehmer nicht länger als 6 Stunden ohne Ruhepause beschäftigt werden dürfen (§ 4 ArbZG). Auch muss zwischen Beendigung der täglichen Arbeitszeit am Vortag und Wiederaufnahme der Arbeit am Folgetag mindestens eine Ruhezeit von 11 Stunden liegen (§ 5 Abs. 1 ArbZG).

Erfährt ein Arbeitgeber davon, dass ein Arbeitnehmer ggf. diese Ruhepausenregelungen nicht einhält, muss er auf den betreffenden Arbeitnehmer einwirken und den Arbeitnehmer dazu anhalten, diese Vorgaben in Zukunft genau einzuhalten. Würden diese Handlungen vom Arbeitgeber nicht vorgenommen, wäre er gegenüber der Berufsgenossenschaft möglicherweise dann haftbar, wenn es zu einem Arbeitsunfall infolge Übermüdung des Arbeitnehmers am Arbeitsplatz kommen würde. Der Arbeitgeber darf eine derartige Praxis eines Arbeitnehmers daher weder ausdrücklich noch stillschweigend dulden. Dies wird im günstigen Fall auch dadurch dokumentiert, dass bei der Berechnung der geleisteten Arbeitsstunden bei gewerblichen Arbeitern immer der in Abzug gebrachte Anteil für die Ruhepausen separat ausgewiesen wird.

Wenn der Arbeitgeber die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes nicht beachtet, begeht er eine Ordnungswidrigkeit, die in der Regel durch Geldbuße geahndet wird (§ 22 Abs. 1 und 2 ArbZG). Bei vorsätzlicher Missachtung der Höchstgrenzen der täglichen Arbeitszeit, der Nichtbeachtung der Ruhepausenpflicht bzw. der Nichtbeachtung der Ruhepausenlänge sowie auch bei Nichtbeachtung der Mindestruhezeit, die jeweils mit einer Gesundheits- oder Arbeitskraftgefährdung eines Arbeitnehmers verbunden sind, oder bei einer beharrlichen Wiederholung derartiger Verstöße, begeht der Arbeitgeber eine Straftat, die durch Strafbefehl oder öffentliche Hauptverhandlung in der Regel mit einer Geldstrafe sanktioniert wird (§ 23 ArbZG).

Fa. Manfred Mustermann
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Datum 

Rechtsauskunft zum Arbeitszeitgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf das in dieser Angelegenheit am ................ geführte Telefonat und die hierin getroffenen Erörterungen zur bestehenden Sach- und Rechtslage übersenden wir Ihnen beiliegend eine vollständige Kopie des Arbeitszeitgesetzes in seiner aktuellen Fassung vom 09.06.1998 zu Ihrer Kenntnisnahme und weiteren Verwendung.

Vorsorglich bestätigen wir Ihnen auch noch ausdrücklich, dass in dem von Ihnen beschrieben Ausgangssachverhalt selbstverständlich der Arbeitgeber verpflichtet ist, die aus § 4 ArbZG ersichtlichen Ruhepausen zu Gunsten der Arbeitnehmer zu gewährleisten.

Erfährt ein Arbeitgeber davon, dass ein Arbeitnehmer ggf. diese Ruhepausenregelungen nicht einhält, muss er auf den betreffenden Arbeitnehmer einwirken und den Arbeitnehmer dazu anhalten, diese Vorgaben in Zukunft genau einzuhalten. Würden diese Handlungen vom Arbeitgeber nicht vorgenommen, wäre er gegenüber der Berufsgenossenschaft möglicherweise dann haftbar, wenn es zu einem Arbeitsunfall infolge Übermüdung des Arbeitnehmers am Arbeitsplatz kommen würde.

Der Arbeitgeber darf eine derartige Praxis eines Arbeitnehmers daher weder ausdrücklich noch stillschweigend dulden. Dies wird im günstigsten Fall auch dadurch dokumentiert, dass bei der Berechnung der geleisteten Arbeitsstunden beigewerblichen Arbeitern immer der in Abzug gebrachte Anteil für die Ruhepausen separat ausgewiesen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Innung

Anlage

